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Zwischen der  Filmförderungsanstalt 

Bundesanstalt des öffentlichen Rechts  

- vertreten durch die Vorsitzende des 

Verwaltungsrats und den Vorstand -  

 
(nachstehend FFA genannt)  

 

und den   in der Arbeitsgemeinschaft der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

der Bundesrepublik Deutschland  

zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten  

 

BAYERISCHER RUNDFUNK  

HESSISCHER RUNDFUNK  

MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK  

NORDDEUTSCHER RUNDFUNK  

RADIO BREMEN  

RUNDFUNK BERLIN BRANDENBURG  

SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK 

SÜDWESTRUNDFUNK 

WESTDEUTSCHER RUNDFUNK  

- vertreten durch den Intendanten des  

Mitteldeutschen Rundfunks -  

- ARD -  
 

sowie der   Anstalt des öffentlichen Rechts  

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 

- ZDF -  

- vertreten durch den Intendanten - 
 

(nachstehend Rundfunkanstalten genannt) 
 

wird im Anschluss an die Abkommen vom 04. November 1974, 08. Juli 1980, 10. November 

1983, 26. März 1986 mit Nachtragsvereinbarung vom 17. November 1988, 19. Juli 1989, 

06. April/05. Mai 1993 und 30. März/01. April 1998 mit Nachtragsvereinbarung vom 12. Juli/ 

14. September 2001, 20. Juli 2004, vom 13. Mai/20. Mai 2009, vom 27. Oktober/ 02. Novem-

ber 2011, vom 13./22. Dezember 2013/16. Januar 2014, vom 14.März/31.März 2017, vom 

15. Dezember/23. Dezember 2021/26. Januar 2022, vom 23.Oktober/25.Oktober 2023 sowie 

vom 07./11. Februar 2025 zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Film und Fernsehen 

nachfolgendes 
 

16. ABKOMMEN 
 
 
geschlossen: 
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PRÄAMBEL 
 
Grundlage der nachfolgend geregelten Zusammenarbeit zwischen den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten und der FFA ist das Filmförderungsgesetz in der ab dem 01.01.2025 gel-
tenden Fassung. Gemäß § 132 FFG haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter eine 
Filmabgabe zu leisten. Die Einzelheiten der Leistungserbringung sowie zusätzliche Leistungen 
gemäß § 137 FFG werden in diesem Abkommen geregelt. 
 
Mit Blick auf die laufenden Gespräche auf politischer Ebene bleibt unklar, ob, wann und in 
welchem Umfang die weiterhin diskutierten Bestandteile der Filmförderreform (Investitionsver-
pflichtung und Steueranreizmodell) ganz oder in Teilen umgesetzt werden. Vor diesem Hinter-
grund stehen die in dieser Vereinbarung über die gesetzliche Verpflichtung (§ 132 FFG) hin-
ausgehenden freiwilligen Leistungen unter der auflösenden Bedingung, dass sich für die 
Rundfunkanstalten im Geltungszeitraum keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund 
der Einführung neuer Förderinstrumente (z.B. durch eine Investitionsverpflichtung) ergeben.  

 
 

§ 1 
Ziel und Arten der Zusammenarbeit 

 
1. Ziel der Zusammenarbeit der Partner dieses Abkommens ist es weiterhin, durch Ge-

meinschaftsproduktionen und Produktionsförderungsmaßnahmen die Herstellung von 
Filmen zu ermöglichen, die den Voraussetzungen des Filmförderungsgesetzes (FFG) 
und der Rundfunkgesetze entsprechen und dadurch das Programmangebot sowohl der 
Kinos als auch des Fernsehens zu bereichern und damit die Filmwirtschaft insgesamt 
zu stärken. Das Verfahren im Einzelnen ist in den §§ 2a bis 8 geregelt. 

 
2. Die Rundfunkanstalten werden im Rahmen ihrer programmlichen und sonstigen Mög-

lichkeiten die Bekanntheit und die Verbreitung geförderter Filme in sachgerechter und 
angemessener Weise unterstützen. 

 
3. Des Weiteren sind sich die Partner dahingehend einig, dass sie den deutschen Film 

nach ihren Möglichkeiten im In- und Ausland publizistisch begleiten und bei filmwirt-
schaftlichen, -kulturellen, -politischen Problemen von gemeinsamem Belang, insbeson-
dere im europäischen Bereich, verstärkt kooperieren. Das Nähere ist in § 9 geregelt. 

 
4. Schließlich verpflichten sich die Rundfunkanstalten entsprechend der Regelung des § 84 

Abs. 3 FFG, in einem Auswertungsvertrag zwischen der Rundfunkanstalt und einem 
filmwirtschaftlichen Hersteller nicht zu Ungunsten des Herstellers von den Allgemeinen 
Bedingungen zu Film-/ Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen (Vertragsbedingungen) 
zwischen Herstellern und Rundfunkanstalten abzuweichen. Auf diese Vertragsbedingun-
gen wird hiermit vollumfänglich Bezug genommen. 

 
 

Produktionsförderungsmaßnahmen 
 

§ 2a 
Filmabgabe 

 
1. Gemäß § 132 FFG haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter eine Filmab-

gabe in Höhe von 3 % ihrer für die Ausstrahlung von Kinofilmen des vorletzten Jahres 
aufgewandten Kosten zu zahlen.  
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2. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter übermitteln der FFA die Kosten für die 

Ausstrahlung von Kinofilmen des vorletzten Jahres. Nach § 126 FFG ist ein Kinofilm im 
Sinne des § 132 FFG ein Film, der in Deutschland oder in seinem Ursprungsland gegen 
Entgelt im Kino aufgeführt wurde. 
 

3. Die Kosten für die Ausstrahlung von Kinofilmen im Ersten Deutschen Fernsehen werden 
nach dem Fernsehvertragsschlüssel auf die einzelnen Landesrundfunkanstalten verteilt. 
Die ARD stellt der FFA den Fernsehvertragsschlüssel in seiner für das vorletzte Jahr 
geltenden Fassung zur Verfügung. 

 
4. ARD und ZDF sollen die für die Feststellung der jeweiligen gesetzlichen Abgabenhöhe 

erforderlichen Abrechnungen möglichst zum 1. August, spätestens jedoch bis zum 
31. August eines Jahres an die FFA übermitteln. Wegen Nachweisen wendet sich die 
FFA unmittelbar an die jeweilige Rundfunkanstalt. 

 
 

§ 2b 
Freiwillige Leistungen 

 
1. Sollte die von den Landesrundfunkanstalten jährlich insgesamt zu zahlende gesetzliche 

Filmabgabe den Betrag von 5,5 Mio. € unterschreiten, stellen die Landesrundfunkanstal-
ten den Differenzbetrag der FFA wie folgt zur Verfügung: 

 
bis zu 3 % der Bemessungsgrundlage für die gesetzliche Abgabe als freiwillige Geldleis-
tung. Einen etwaig darüber hinaus gehenden Differenzbetrag werden die Landesrund-
funkanstalten zur Aufstockung der Gemeinschaftsproduktionsmittel nach § 5 dieses Ab-
kommens verwenden. 
 

2. Sollte die vom ZDF jährlich zu zahlende gesetzliche Filmabgabe den Betrag von 
5,5 Mio. € unterschreiten, stellt das ZDF den Differenzbetrag wie folgt zur Verfügung: 
 
bis zu 1% der Bemessungsgrundlage für die gesetzliche Abgabe als freiwillige Geldleis-
tung und bis zu 800.000,- € brutto als Sachleistung nach Maßgabe von § 4 dieses Ab-
kommens. Einen etwaig darüber hinaus gehenden Differenzbetrag wird das ZDF zur 
Aufstockung der Gemeinschaftsproduktionsmittel nach § 5 dieses Abkommens verwen-
den. 

 

§ 2c 
Fälligkeit 

 
Die gemäß § 132 FFG geschuldete Filmabgabe (§ 2a) sowie die freiwilligen Geldleistun-
gen gem. § 2b werden entsprechend § 125 Abs.2 FFG in zwei gleichen, halbjährlichen 
Raten zum 01.01. und zum 01.07. eines Jahres fällig. 

 
 

§ 3 
Verwendung der Geldleistungen 

 
1. Die von ARD und ZDF gem. § 2a und § 2b dieses Abkommens zur Verfügung gestellten 

Geldleistungen werden nach Maßgabe des § 139 FFG von der FFA für die Produktions-
förderung gemäß § 61 FFG eingesetzt. 
 

2. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des § 61 FFG gehen die Parteien davon aus, 
dass diese Geldleistungen summenmäßig zur Herstellung von neuen programmfüllen-
den Filmen verwendet werden, die entsprechend der jeweiligen Förderanteile zur Aus-
strahlung in den jeweiligen Programmen von ARD und ZDF geeignet sind. Auf § 149 
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Abs. 3 FFG wird hingewiesen. Die Parteien werden sich über die diesbezüglichen Ent-
wicklungen austauschen. 

 
3. In Ergänzung zu Ziffer 1 und 2 müssen die gemäß § 2b von ARD und ZDF zur Verfügung 

gestellten freiwilligen Geldleistungen in Form von Referenzmitteln nur für Produktionen 
eingesetzt werden, an denen ARD bzw. ZDF mit gesonderten Programmmitteln finanziell 
beteiligt sind. 

 

§ 4  
Sachleistungen 

 
1. Zusätzlich zu den Geldleistungen stellt die ARD Sachleistungen in Form von Werbezei-

ten im Wert von  
 
 1,5 Mio. € brutto im Jahr 2026  
 
zur Verfügung. 

 
2. Über die Einzelheiten hinsichtlich des Abrufs und der Verteilung der Sachleistungen 

nach Ziff. 1 sowie § 2b Ziff.2 verständigen sich ARD, ZDF und FFA in Durchführungsbe-
stimmungen zu diesem Abkommen, die zeitgleich mit diesem in Kraft treten. 

 
 

§ 5  
Gemeinschaftsproduktionen 

 
1. Neben der sich aus § 132 Abs. 1 FFG ergebenden gesetzlichen Abgabepflicht verpflich-

ten sich ARD und ZDF zur Durchführung von Gemeinschaftsproduktionen zwischen Film 
und Fernsehen, im Rahmen ihrer genehmigten Haushaltsmittel Mittel  
 
für 2026 4,6 Mio. € 
 
je zur Hälfte zur Verfügung zu stellen.  
 

2. Die Mittel unterliegen der alleinigen Verfügung der jeweiligen beteiligten Rundfunkan-
stalt. 
 

3. Die von der bzw. den Rundfunkanstalt(en) für die jeweiligen Gemeinschaftsproduktionen 
zu erbringenden Sach- und Personalleistungen können nur im Einvernehmen mit dem 
Hersteller auf die nach Ziff. 1 zu erbringenden Mittel angerechnet werden. 

 
 

§ 6 
Definition von Gemeinschaftsproduktionen und 

Voraussetzungen der Zusammenarbeit 
 
1. Eine Gemeinschaftsproduktion im Sinne dieses Abkommens liegt vor, wenn es sich um 

einen Film handelt,  
 

a) der den Vorschriften des Filmförderungsgesetzes in der ab dem 1.1.2025 gelten-
den Fassung sowie den auf seiner Grundlage erlassenen Richtlinien und sonstigen 
ergänzenden Vereinbarungen unterfällt und 

 
b) für dessen Herstellung die Rundfunkanstalt und der filmwirtschaftliche Hersteller 

die erforderlichen finanziellen, künstlerischen und/oder technischen Leistungen 
gemeinsam erbringen. Eine gemeinsame finanzielle Leistung liegt nur dann vor, 
wenn der filmwirtschaftliche Hersteller einen Eigenanteil von mindestens 5 % der 
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anerkannten Herstellungskosten oder im Falle einer internationalen Gemein-
schaftsproduktion von mindestens 5 % des Finanzierungsanteils des deutschen 

Herstellers erbringt. § 77 Abs. 2 bis 5 des FFG gelten entsprechend. 
 
2. Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass für die Auslegung von § 6 Nr. 1 a) allein 

entscheidend ist, dass Vorschriften des FFG auf eine Kino-Koproduktion angewendet 
werden, unabhängig davon, ob die FFA selbst diese Produktion fördert.  

 
3. Es soll grundsätzlich vermieden werden, dass die Rundfunkanstalten mit Herstellern ko-

produzieren, die von ihnen wirtschaftlich abhängig sind oder auf die sie einen bestim-
menden Einfluss haben. 

 
4. Vorrangig den Fernsehinteressen dienende Filme sollen nicht Gegenstand der Gemein-

schaftsproduktion sein. 
 
5. Die Rundfunkanstalten erhalten 6 Monate nach Ablauf eines Haushaltsjahres von der 

FFA eine Aufstellung der den an Gemeinschaftsproduktionen beteiligten Herstellern zu-
geflossenen Förderungsmittel der FFA. 

 
6. Mit der Anerkennung durch die FFA als Gemeinschaftsproduktion im Sinne dieser Vor-

schrift und der Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen nimmt der Film an allen 
Förderungsmaßnahmen des FFG unter den dort genannten Voraussetzungen sowie an 
der Anrechnung als Gemeinschaftsproduktion im Sinne des § 5 dieses Abkommens teil. 
Die dem Film zuerkannten Förderungshilfen fließen in voller Höhe dem filmwirtschaftli-
chen Hersteller zu.  

 
7. Die Rundfunkanstalten sind in ihrer programmlichen Entscheidung darüber frei, an wel-

chen programmfüllenden Filmen sie sich in Form einer Gemeinschaftsproduktion betei-
ligen. 

 

§ 7 
Rechtsfolgen von Sperrfristverletzungen 

 
Im Falle einer schuldhaften Verletzung der im FFG geregelten Sperrfristen durch die Rund-
funkanstalt stellt diese den filmwirtschaftlichen Hersteller von sämtlichen Rückforderungsan-
sprüchen der FFA frei. Dies gilt nicht, wenn der Hersteller nach Aufforderung durch die Rund-
funkanstalt keinen Antrag auf Verkürzung der Sperrfrist nach §§ 55 ff FFG gestellt hat.  
 
 

§ 8 
Archivierung 

 
Die Hersteller von gem. § 5 in Gemeinschaftsproduktionen hergestellten Filmen verpflichten 
sich, spätestens ein halbes Jahr nach Erstaufführung des Films der Bundesrepublik Deutsch-
land eine technisch einwandfreie Kopie des Films in einem archivfähigen Format unentgeltlich 
zu übereignen, sofern diese Verpflichtung nicht schon anderweitig begründet ist. Im Übrigen 
gilt § 49 FFG. 
 

 
§ 9 

Verhandlungsgruppe Film/Fernsehen 
 
1. Zur Beratung der Kooperationsbereiche nach § 1 tritt die Verhandlungsgruppe Film/ 

Fernsehen wenigstens einmal im Jahr unter Mitwirkung des für die Zusammenarbeit mit 
der Filmwirtschaft zuständigen Intendanten der ARD sowie des Intendanten des ZDF 
zusammen.  
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Die Verhandlungsgruppe Film/Fernsehen besteht aus drei Mitgliedern der ARD, drei Mit-
gliedern des ZDF, vier Mitgliedern des Verwaltungsrates der FFA einschließlich seiner 
Vorsitzenden sowie dem Vorstand der FFA.  

 
2. Zu beratende Themen sind: 
 

• grundsätzliche Rahmenabstimmungen für Kooperationsprojekte;  

• die filmkundliche Begleitung des deutschen Films; 

• die Auslandsauswertung des deutschen Films; 

• gemeinsam interessierende wirtschaftliche, medienpolitische und rechtliche Vor-
haben im Zusammenhang mit dem Europäischen Binnenmarkt sowie den interna-
tionalen Institutionen; 

• Erfahrungsaustausch FFG-Novellierung. 
 
 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

 
1. Dieses Abkommen schließt mit Wirkung zum 01.01.2026 an das 15. Film/Fernseh-Ab-

kommen an. Es endet am 31. Dezember 2026. Das Abkommen steht unter der aufschie-
benden Bedingung der Zustimmung der insoweit zuständigen Gremien der ARD-Lan-
desrundfunkanstalten sowie des ZDF und der FFA.  

 
2. Das Abkommen kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und mit sofortiger Wirkung 

gekündigt werden, wenn das FFG in einer die Interessen der Rundfunkanstalten wesent-
lich berührenden Frage geändert wird. Das Gleiche gilt, wenn das FFG aufgehoben wird 
oder außer Kraft tritt oder nicht angewendet werden darf. Im Falle, dass das Bundesver-
fassungsgericht das Abgabesystem des Filmförderungsgesetzes ganz oder in Teilen für 
verfassungswidrig erklärt, haben beide Parteien das Recht zur außerordentlichen Kün-
digung dieses Abkommens. Eine etwaige fortbestehende gesetzliche Abgabenverpflich-
tung bleibt davon unberührt. 
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Durchführungsbestimmung Medialeistungen zum 16. Abkommen 
 

Anwendungsbereich und Vergabe von Medialeistungen 
 

§ 1 
 

1. ARD und ZDF verpflichten sich, entsprechend § 4 bzw. § 2 b Ziff.2 des Abkommens 
Medialeistungen der FFA zur Vergabe zur Verfügung zu stellen.  

 
2. Für alle dem Grunde nach durch das FFG förderungsfähigen Kinofilm-Projekte kann 

der Verleiher einen Antrag auf Bewilligung von Medialeistungen sowohl für die Bewer-
bung der Herausbringung von Filmen in Kinos als auch für eine nachfolgende Video-
erstveröffentlichung (Bildträger/TVOD/EST) stellen. ARD und ZDF erklären für das 
Jahr 2026, dass 30 % der Medialeistungen für die plattformneutrale Bewerbung der 
Videoerstveröffentlichung eingesetzt werden können. Die plattformneutrale Bewerbung 
setzt voraus, dass keine Hinweise auf einen konkreten Videoabrufdienst, über den der 
Film zugänglich ist oder sein wird, enthalten sind. 

 Medialeistungen können auch für die Bewerbung von Filmen im Hörfunk beantragt wer-
den.  

 
3. Die FFA oder eine von der FFA eingesetzte Förderkommission entscheidet auf Einzel-

fallbasis über die Zuteilung von Medialeistungen.  
 
4. Es wird klargestellt, dass der Zeitpunkt der Bewilligung (Datum Bewilligungsbescheid) 

der Medialeistungen durch die FFA an den begünstigten Verleih für die Bestimmung 
des haushaltsrelevanten Zeitpunktes maßgeblich ist.  

 
5. Die FFA wird sich regelmäßig mit den Rundfunkanstalten bzw. deren Vermarktern über 

die in dem jeweiligen Quartal verfügbaren freien Werbezeiten verständigen und sich 
nach besten Kräften bemühen, das jährlich zur Verfügung stehende Volumen an Me-
dialeistungen gleichmäßig auf die vier Quartale zu verteilen. Eine Übertragung des am 
Ende eines Jahres verbleibenden Volumens an Medialeistungen auf das Budget des 
Folgejahres findet nicht statt. Sollte das jeweilige Jahresvolumen erschöpft sein, kön-
nen bis zu 10 % im Vorgriff auf das Budget des Folgejahres vergeben werden.  

 
6. Die FFA wird der ARD und dem ZDF nach Gewährung einer Förderung eine schriftliche 

Mitteilung zukommen lassen („Anforderung“). Die Verleihe werden von der FFA ver-
pflichtet, den Kinostart sowie den Kampagnenzeitraum den einzelnen Rundfunkanstal-
ten rechtzeitig zu melden. 

 
7. ARD und ZDF werden der FFA halbjährlich einen Bericht über die Ausnutzung der 

vereinbarten Medialeistungen zukommen lassen („Leistungsnachweis“). Monatlich er-
hält die FFA jeweils die Sendebestätigung zu den erbrachten Leistungen, in der die 
Länge des gebuchten Spots, der Zeitpunkt der Ausstrahlung sowie der entsprechende 
Bruttolistenpreis angegeben werden. 

 
 

Mediabudget- Kategorien 
 

§ 2 
 

1. Die FFA kann Medialeistungen für die Bewerbung im Fernsehen der Herausbringung 
von Filmen in Kinos in den folgenden Kategorien gewähren: 
 
Kategorie A: 100.000 
Kategorie B: 200.000 
Kategorie C: 300.000 
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Innerhalb dieser Kategorien kann ein beliebiger Teil der bewilligten Medialeistungen 
für die Herausbringung von Filmen in Kinos auch für Hörfunkwerbung bei den einzelnen 
Landesrundfunkanstalten der ARD verwendet werden.  
Im Rahmen der Kategorie A steht es im Ermessen der FFA, einen angemessenen Teil 
der bewilligten Medialeistungen auch für die Bewerbung der Herausbringung des Fil-
mes auf DVD im Hörfunk zu bewilligen. 
 

2. Die vorgenannten Mediabudgetkategorien A und B sind mit Medialeistungen der priva-
ten Sendeunternehmen kombinierbar.  

 
3. Das Volumen kann nur nach dem in § 2a Ziff. 3 des Abkommens festgelegten Verteil-

schlüssel bei den jeweiligen Rundfunkanstalten abgenommen werden, wobei die ent-
sprechend den Kategorien in § 2 Ziff. 1 bewilligte Summe an Medialeistungen entspre-
chend dem Verhältnis des von ARD und ZDF insgesamt zur Verfügung gestellten Me-
dialeistungsvolumens bei der ARD und beim ZDF bzw. deren Vermarktern abzurufen 
ist.  
Die Bewilligung von Medialeistungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten er-
folgt unter der Bedingung, dass zum Buchungszeitpunkt noch ausreichend freie Wer-
bezeit für die Buchung der Spots verfügbar ist. 
 

4. Sofern einem Verleih Medialeistungen für die Kinoherausbringung eines Filmes ent-
sprechend den in § 2 Ziff. 1 festgelegten Kategorien bewilligt werden und der Verleih 
gleichzeitig einen Antrag auf Bewilligung von Medialeistungen für die plattformneutrale 
Bewerbung der Videoerstveröffentlichung gestellt hat, können 30 % der bewilligten Me-
dialeistungen für die Bewerbung der Videoerstveröffentlichung verwendet werden.  
  

 
Abrufbedingungen im Detail 

 
§ 3 

 
1. Die Rundfunkanstalten bzw. deren Vermarkter werden sich nach besten Kräften um 

eine kampagnenaffine Einbuchung der Spots durch entsprechend geschultes Personal 
bemühen. Die Einbuchung erfolgt nach Verfügbarkeit und mit vollem Schieberecht des 
jeweiligen Vermarkters. Im Falle seiner Ausübung wird sich der Vermarkter bemühen, 
adäquate, kampagnenaffine Ersatzzeiten zu gewähren. Die Vermarkter werden dem 
jeweiligen Verleiher eine entsprechende Buchungsliste übermitteln. 

 
2. Die Parteien des Abkommens gehen davon aus, dass die Zurverfügungstellung von 

Werbeplattformen nicht von der Lizenzierung des jeweils zu bewerbenden Films ab-
hängig gemacht wird. 

 
3. Eine Zuordnung von Medialeistungen auf Drittfilme bzw. die Bewerbung von Drittfilmen 

ist nicht gestattet. 
 
4. Zur Sicherung einer bestmöglichen Platzierung der Spots sollen diese im Regelfall eine 

Länge von 15-20 Sekunden nicht überschreiten. 

 
 


